
 

 Bitte wenden! 

 
Hirzenhainer Dorfladen eG 

Klein-Loh 1 Bankverbindung:  
35713 Eschenburg- VR Bank Lahn-Dill eG 
Hirzenhain IBAN: DE 81 5176 2434 0019 619800 
 BIC: GENODE51BIK 

Wird von der Genossenschaft ausgefüllt: 
Eingang: 

 
 

Mitglieds-Nr.: Zugelassen am: 

Unterschrift Vorstand: 

 
 
 

Beitrittserklärung/ 

Beteiligungserklärung 
(§§15, 15a, 15b GenG) 
 
Ihre Anschrift und persönliche Daten 
Name Vorname 

Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort 

Geburtsdatum  

Telefon E-Mail 

 

• Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Genossenschaft „Hirzenhainer Dorfladen eG“.  

• Eine Abschrift der Satzung in ihrer gegenwärtig geltenden Fassung kann ich auf der Homepage 
www.hirzenzenhainer-dorfladen.de einsehen. Auf Wunsch wird mir eine gedruckte Fassung zur Verfügung 
gestellt. Ein Auszug aus der Satzung ist beigelegt, zwecks Kündigunsfrist nach § 5. 

• Ich erkläre, dass ich mich mit ___ weiteren, also insgesamt mit ___ Geschäftsanteilen, bei der 
Genossenschaft beteilige. (Ein Anteil = 200,- Euro) 

 

Widerrufsbelehrung: Sie können Ihre Beitrittserklärung ohne Angaben von Gründen innerhalb von zwei Wochen in Textform widerrufen. Die 
Frist beginnt spätestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung eines formlosen 
Widerrufsschreibens an Genossenschaft Hirzenhainer Dorfladen eG, Klein-Loh 1, 35713 Eschenburg oder per Mail an 
info@hirzenhainer-dorfladen.de. 

 

Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf den/die 
Geschäftsanteil/e zu leisten. (Bemerkung: Nachdem der Vorstand Ihre Beitrittserklärung geprüft und 
genehmigt hat, werden Sie hierüber benachrichtigt. Sie erhalten eine Mitgliedsnummer. Anschließend wird 
die Zahlung fällig.) 
 

   

 Ort, Datum _____________________________________ Unterschrift Beitretender/Mitglied________________________________ 

 

          

___________________________________________________________________________________________ 
Sollte der Beitretende/das Mitglied minderjährig sein, stimme ich seiner Beitritts-/Beteiligungserklärung zu. 

 

  Ort, Datum _____________________________________ Unterschrift gesetzlicher Vertreter_________________________________ 

WICHTIG: Bitte beachten Sie die Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (auf der Rückseite des Dokuments)!             
Das Ausfüllen der Rückseite sowie die Unterzeichnung durch den Antragsteller sind Voraussetzung für die Aufnahme und Mitarbeit in der 
Genossenschaft Hirzenhainer Dorfladen eG. 



 

 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz 

 Ich habe die Informationen über die Datenverarbeitung der Genossenschaft Hirzenhainer Dorfladen 

eG gelesen sowie den Hinweis der Genossenschaft Hirzenhainer Dorfladen eG zur Kenntnis 

genommen, dass      ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes 

getroffen worden sind. Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von 

personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 

werden kann. 

 

Zum Betrieb der Genossenschaft ist die Weitergabe persönlicher Daten auf Basis des GenG sowie gesetzlicher 

Vorschriften, z.B. der Finanzbehörde zwingend erforderlich. 

Ich bin mit der Verarbeitung und Weitergabe folgender persönlicher Daten einverstanden:           

Name, Vorname, Geburtstag, Eintritt in die Genossenschaft, Zugehörigkeit, Anschrift, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer, Mobilfunknummer, Bankdaten und etwaiger Sonderumlagen. 

 

Darüber hinaus stimme ich der Veröffentlichung folgender Mitgliederdaten im Internet zu:  

Name, Vorname, sowie ggf. Funktion in der Genossenschaft. Mir ist bekannt, dass diese Daten auch in Staaten 

abrufbar sind, die keine den europäischen vergleichbaren Datenschutzbedingungen kennen und dass der Verein 

die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantieren 

kann. 

 

Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von Personenabbildungen sowie Film- und Tonaufnahmen. 

Hierdurch erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern im Zusammenhang mit allen Aktivitäten in der 

Genossenschaft durch Genossenschaftsmitglieder und Dritte einverstanden bin, ebenso mit der Anfertigung von 

Ton- oder Filmaufnahmen, an denen ich allein oder in der Gruppe mitwirke. Gleichermaßen erkläre ich mich damit 

einverstanden, dass diese Lichtbild- und Tonaufnahmen von den Verantwortlichen in der Genossenschaft für 

Zwecke der Arbeit der Genossenschaft verwendet werden (Flyer, Homepage, Weiterleitung an befreundete 

Vereine und Institutionen, etc.). 

 

Meine Einwilligung/en zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt/er freiwillig und kann jederzeit beim 

Vorstand ohne Begründung widerrufen werden; die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Grundlage der 

Einwilligung bleibt bis zum Widerruf unberührt. Ein Widerruf kann nur in die Zukunft erfolgen. Der Widerruf kann 

sich auch auf einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im Umfang des Widerrufs ist der Verein verpflichtet, die 

Daten, Lichtbilder oder Tonaufnahmen zu entfernen und/oder zu vernichten. Dies schließt bereits veröffentlichte 

Daten aus. 

 

Mit Ihrem Antrag auf Aufnahme in unsere Genossenschaft stellen Sie uns im Anmeldeformular 

personenbezogene Daten zur Verfügung, welche wir im Rahmen und zur Erfüllung unserer 

Genossenschaftszwecke erheben und verarbeiten. Die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sieht vor, dass 

wir Sie zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten über Art und Umfang der Verarbeitung und zu Ihren Rechten 

informieren müssen. Diese Informationen stellen wir Ihnen gem. Art.13, 14 DS-GVO auf Anfrage zur Verfügung. 

Sie können dies jederzeit auch auf unserer Internetseite unter: 

www.hirzenhainer-dorfladen.de/Datenschutz abrufen. 

 

 

 

Datum, Unterschrift__________________________________ X 

 
 

 



 

 

Auszug aus der Satzung                                                    Hirzenhainer Dorfladen eG                                                        Stand: 31.03.2024         

                                                                         
§ 1 Firma und Sitz 

(1) Die Firma der Genossenschaft lautet: Hirzenhainer Dorfladen eG 
(2) Die Genossenschaft hat ihren Sitz in 35713 Eschenburg-Hirzenhain 

§ 2 Zweck und Gegenstand 
(1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Die Versorgung der Gemeinde Hirzenhain 

sowie der umliegenden Ortschaften mit Produkten des täglichen Bedarfs im Rahmen eines Einzelhandelsgeschäftes. 
(2) Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben und die Unterhaltung eines Dorfladens mit Begegnungsstätte, Handel mit Gütern 

sowie Vermittlung und Erbringung von Dienstleistungen des täglichen Bedarfs und die Schaffung eines Ortes der Begegnung und 
Kommunikation, zur Steigerung der Lebensqualität im dörflichen Miteinander. 

(3) Um die Wirtschaft der Mitglieder wirksam zu fördern, kann sich die Genossenschaft an gemeinschaftlichen Einrichtungen des 
Genossenschaftswesens und sonstigen Unternehmen beteiligen oder diese gründen. 

(4) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmitglieder ist zugelassen. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft können erwerben: 

natürliche Personen; -Personengesellschaften; -juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts 
(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch eine von dem Beitretenden zu unterzeichnende unbedingte Erklärung des Beitritts, die den 

Anforderungen des Genossenschaftsgesetzes entsprechen muss und Zulassung durch die Genossenschaft. 
§ 5 Kündigung 
Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft zum Schluss eines Geschäftsjahres zu kündigen. Soweit ein Mitglied mit mehreren 
Geschäftsanteilen beteiligt ist, ohne hierzu durch die Satzung oder eine Vereinbarung mit der Genossenschaft verpflichtet zu sein, kann es 
seine Beteiligung mit einem oder mehreren seiner weiteren Geschäftsanteile zum Schluss eines Geschäftsjahres kündigen. Die Kündigung 
muss schriftlich erklärt werden und der Genossenschaft mindestens 1Jahr vor Schluss des Geschäftsjahres zugehen. 
§ 6 Übertragung des Geschäftsguthabens 

(1) Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres, sein Geschäftsguthaben durch schriftlichen Vertrag auf einen 
anderen übertragen und hierdurch aus der Genossenschaft ohne Auseinandersetzung ausscheiden, sofern der Erwerber 
bereits Mitglied ist oder Mitglied wird. Die Übertragung des Geschäftsguthabens ist nur zulässig, wenn mit der Zuschreibung 
des Geschäftsguthabens des Veräußerers der Gesamtbetrag der Geschäftsanteile, mit denen der Erwerber beteiligt ist oder 
sich beteiligt, nicht überschritten wird. 

(2) Ein Mitglied kann sein Geschäftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft auszuscheiden, teilweise übertragen und damit die 
Anzahl seiner Geschäftsanteile verringern. Abs. 1 gilt entsprechend. 

(3) Die Übertragung des Geschäftsguthabens bedarf außer in den Fällen des § 76 Abs. 2 GenG der Zustimmung des Vorstands. 

§ 7 Tod eines Mitglieds 
Mit dem Tod scheidet ein Mitglied aus; seine Mitgliedschaft geht auf den Erben über. 
§ 8 Auflösung einer juristischen Person oder Personengesellschaft 
Wird eine juristische Person oder eine Personengesellschaft aufgelöst oder erlischt sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des 
Geschäftsjahres, in dem die Auflösung oder das Erlöschen wirksam geworden ist. Im Falle der Gesamtrechtsnachfolge wird die Mitgliedschaft 
bis zum Schluss des Geschäftsjahres durch den Gesamtrechtsnachfolger fortgesetzt. 
§ 13 Organe der Genossenschaft 
Die Organe der Genossenschaft sind: A. der Vorstand; B. der Aufsichtsrat; C. die Generalversammlung 
§ 14 Leitung der Genossenschaft 

(1) Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung. 
(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des 

Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und der gemäß § 16 Abs. 2 Buchst. b) zu erlassenden Geschäftsordnung für den 
Vorstand. 

§ 22 Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrats 
(1) Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei dessen Geschäftsführung zu überwachen. Er kann jederzeit Berichterstattung vom 

Vorstand verlangen und selbst oder durch einzelne von ihm zu bestimmende Mitglieder die Bücher und Schriften der 
Genossenschaft sowie den Kassenbestand und die Bestände an Wertpapieren, Handelspapieren und Waren einsehen und 
prüfen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann Auskünfte, jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen. 

§ 26 Ausübung der Mitgliedsrechte 
(1) Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. 
(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
(3) Geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige Personen sowie juristische Personen üben ihr Stimmrecht durch den 

gesetzlichen Vertreter, Personengesellschaften durch ihre zur Vertretung ermächtigten Gesellschafter aus. 

§ 37 Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben 
(1) Der Geschäftsanteil beträgt 200 EUR. 
(2) Die auf den/die Geschäftsanteil(e) geleisteten Einzahlungen zuzüglich sonstiger Gutschriften und abzüglich zur 

Verlustdeckung abgeschriebener Beträge bilden das Geschäftsguthaben eines Mitglieds. 
(3) Das Geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht ausgeschieden ist, von der Genossenschaft nicht ausgezahlt, nicht 

aufgerechnet oder im geschäftlichen Betrieb der Genossenschaft als Sicherheit verwendet werden. Eine geschuldete 
Einzahlung darf nicht erlassen werden; gegen diese kann das Mitglied nicht aufrechnen. 

§ 40 Nachschusspflicht 
Eine Nachschusspflicht der Mitglieder besteht nicht. 
§ 42a Überschussverteilung 
Vorstand und Aufsichtsrat beschließen vor Erstellung der Bilanz, welcher Teil des Überschusses als genossenschaftliche Rückvergütung 
ausgeschüttet wird. Dabei ist auf einen angemessenen Jahresüberschuss Bedacht zu nehmen. Auf die von Vorstand und Aufsichtsrat 
beschlossene Rückvergütung haben die Mitglieder einen Rechtsanspruch. 
 
Sollten Sie eine vollständige Abschrift der Satzung, in ihrer gegenwärtig geltenden Fassung benötigen, stellen wir sie Ihnen gerne 
schriftlich zur Verfügung oder online unter www.hirzenhainer-dorfladen.de. 
 


